
 
 

 

Unsere Einzelzimmer  
 

Leistungsart Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5 

Pflegebedingte Aufwendungen  23,27 € 43,94 € 60,12 € 76,98 € 84,54 € 

abzüglich Leistung Pflegekasse  4,11 € 25,31 € 41,49 € 58,35 € 65,91 € 

Eigenanteil Pflegeaufwand tgl.(EEE*) 19,16 € 18,63 € 18,63 € 18,63 € 18,63 € 

Unterkunft tgl. 13,04 € 13,04 € 13,04 € 13,04 € 13,04 € 

Verpflegung tgl. 11,33 € 11,33 € 11,33 € 11,33 € 11,33 € 

Ausbildungsumlage tgl. 2,90 € 2,90 € 2,90 € 2,90 € 2,90 € 

Investitionsfolgekosten tgl. 23,69 € 23,69 € 23,69 € 23,69 € 23,69 € 

tägliches Entgelt Eigenanteil 70,12 € 69,59 € 69,59 € 69,59 € 69,59 € 

monatliches Entgelt Eigenanteil 2133,05 € 2116,93 € 2116,93 € 2116,93 € 2116,93 € 

 

 Die Berechnung der monatlichen Entgelte erfolgt hier auf Basis von durchschnittlich 30,42 Tagen. 

 *(EEE) = Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil 

 

Unsere Mitarbeiter der Verwaltung, stehen Ihnen montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 

am Samstag von 11:00 bis 15:30 Uhr für Beratungsgespräche zur Verfügung.  

 

Sie können uns jederzeit besuchen. Damit wir uns auf Sie vorbereiten können, würden wir uns über eine 

Terminvereinbarung freuen.  

 

 

 

Pflegeentgelte für stationäre Pflege 

gültig ab 01.10.2018 

Leistungen der Pflegekasse 

Bei vorliegender Einstufung in eine der Pflegegrade 1 bis 5 durch Ihre zuständige Pflegekasse 

übernimmt diese einen Pauschalbetrag  

von monatlich maximal    von täglich maximal 

125,00 € im Pflegegrad 1      4,11 € im Pflegegrad 1  

  770,00 € im Pflegegrad 2    25,31 € im Pflegegrad 2 

1262,00 € im Pflegegrad 3    41,49 € im Pflegegrad 3 

1775,00 € im Pflegegrad 4    58,35 € im Pflegegrad 4 

2005,00 € im Pflegegrad 5    65,91 € im Pflegegrad 5 

 

In der Kurzzeitpflege beträgt der maximale Zuschuss der Pflegekasse 1612,00 € jährlich. Bitte 

setzen Sie sich im Vorfeld mit Ihrer Pflegekasse in Verbindung, um Ihren individuellen Anspruch 

abzuklären. 

 

Sozialhilfe 

Sollten eigene Mittel nicht ausreichen, den Pflegeplatz zu finanzieren, kann die weitere 

Kostenübernahme beim zuständigen Sozialamt beantragt werden. Gerne sind wir Ihnen dabei 

behilflich. 

 

Zusatzleistungen 

Zusatzleistungen sind besondere Komfortleistungen bei der Unterkunft und Verpflegung sowie 

zusätzliche pflegerische oder betreuende Leistungen, die durch den Pflegebedürftigen individuell 

wählbar sind. Ihre Vergütung ist nicht bereits durch die regulären Entgelte für Unterkunft und 

Verpflegung, Pflegeleistungen oder Investitionsfolgekosten abgegolten. Diese Leistungen sind 

bei Inanspruchnahme gesondert zu vereinbaren und abzurechnen. 

Nähere Einzelheiten erhalten Sie bei unseren Mitarbeitern in der Verwaltung und in einer Anlage 

zum Heimvertrag. 

 

 

 

 

Bankverbindung 

Sparkasse Hannover, BLZ 250 501 80, Konto-Nr. 910 044 325 

IBAN DE15 2505 0180 0910 0443 25  BIC SPKHDE2H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Stationäre Pflege 
     Kosteninformation 

Eine Einrichtung 

der Mediko-Gruppe 

 

Helmsweg 32 

21073 Hamburg - Harburg 

 

Tel.: +49 (40) 30 09 46 - 0 

Fax: +49 (40) 30 09 46 - 499 

 

E-Mail: info@harburg-seniorenresidenz.de 

 

www.harburg-seniorenresidenz.de 

 

B e i  u n s  i s t  d a s  L e b e n  b u n t e  V i e l f a l t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

mailto:info@harburg-seniorenresidenz.de
http://www.harburg-seniorenresidenz.de/

